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Jugendhilfeausschuss 06. Juni 2019

TOP  5.5 Inhalte und aktuelle Situation bei den Hilfen nach §§ 30/31 SGB VIII

Inhalt der Hilfen

� Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) und Sozialpädagogische Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) 

sind ambulante Hilfen.

� Erziehungsbeistandschaft ist eine Hilfe für das Kind/den Jugendlichen und „soll bei der 

Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds 

unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.“

� Die SPFH ist eine Familienhilfen und „soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in 

ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und 

Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben.“
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Entwicklung der Fallzahlen (Ø mtl. Fälle)
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Eckpunkte der Leistungserbringung im 
ambulanten Bereich

�Leistungserbringer sind die freien Träger der Jugendhilfe

�Grundlage bilden Leistungs- und Entgeltvereinbarungen

�Aktuell sind 10 Träger mit verschiedenen Leistungsprofilen tätig

�Die Abrechnungseinheit ist die sog. 

„Fachleistungsstunde“ - trägerbezogen kalkuliert -

Beispiel Leistungsanbieter SPFH in Lübeck
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Veränderungen/Qualitätsverbesserung

�Steuerung der Hilfen bei der SPFH verbessert 

�Einführung des Drei-Phasen-Modells

�Hilfeplanung + Berichtswesen = Zielerreichung

Klärungsphase Arbeitsphase Auslaufphase

Veränderungen/Qualitätsverbesserung  

�Verschlankung des Abrechnungsverfahrens in Kooperation mit den 

Leistungsanbietern erfolgreich abgeschlossen

Einzelfallrechnung

• ca. 4.800
Rechnungen/Jahr

Abschlags-
zahlungen

Fallpauschale

• ca. 400 
Rechnungen/Jahr
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Aktuelle Situation – weiteres Vorgehen

Fachleistungsstunde wird in den Grundkomponenten neu betrachtet

� AG aus VertreterInnen der Leistungserbringer und des Jugendamtes eingerichtet

Grundsätzliche Qualitätsdiskussion zu den ambulanten Hilfen

� Auftakt im Rahmen der UnterAGe zur AG § 78 „Hilfen zur Erziehung“ 

Evaluation des Abrechnungsverfahrens zur Fallpauschale
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